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Weisung zur Gemeindeversammlung

Mittwoch, 30. November 2022

um 20.00 Uhr

in der Mehrzweckhalle Zentrum

Traditionsgemäss wird im Anschluss an die letzte

Gemeindeversammlung des Jahres ein Apéro offeriert.
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Allgemeine Informationen

Herausgeber: Gemeinderat Urdorf 
Bilder: Verwaltung und Betriebe, zvg
Auflage: 250 Exemplare; Druck: druckmanufaktur.com ag, Urdorf

Grundsatz

Die Gemeindeversammlung ist das oberste Organ der Gemeinde. 
Sie besteht aus der Gesamtheit der stimmberechtigten Schweizer 
Bürgerinnen und Bürger, die in Urdorf Wohnsitz haben. 

"Wer stimmt, bestimmt!"

Die Demokratie in unserem Dorf lebt von der Gemeindeversamm-
lung. Sie besteht aus der Gesamtheit der Urdorfer Stimmberechtigten 
und ist geprägt von der Teilnahme engagierter Einwohnerinnen und 
Einwohner. Von den rund 6'300 Stimmberechtigten machen jedoch 
nur etwa 3 % von diesem wichtigen Bürgerrecht Gebrauch.

Durchführungsort

Die Gemeindeversammlungen werden in der 
Mehrzweckhalle Zentrum, an der Birmensdorfer-
strasse 77, durchgeführt und beginnen in der 
Regel um 20.00 Uhr.

Aktenauflage

Die Akten liegen ab Dienstag, 15. November 2022, 
bei der Gemeindeverwaltung, Gemeindehaus A,  
Präsidialabteilung, Büro OG 13, zur Einsicht auf.

Schalteröffnungszeiten Verwaltung:

Mo. – Mi. 08.30 – 12.00 Uhr / 13.30 – 16.00 Uhr
Do.  08.30 – 12.00 Uhr / 13.30 – 18.30 Uhr
Fr.  07.30 – 14.00 Uhr

I
N
F
O

 
Kontaktadresse / Weitere Informationen

Die Präsidialabteilung der Gemeindeverwaltung steht Ihnen bei Fragen rund um die Gemeindeversammlung  
gerne zur Verfügung (Tel. 044 736 51 30 oder praesidial@urdorf.ch).

Auf der Webseite der Gemeinde Urdorf (www.urdorf.ch) können Sie die aktuelle wie auch vergangene Weisungen 
der Gemeindeversammlungen unter der Rubrik "Behörden" unter "Gemeindeversammlung" 
herunterladen.

Wünschen Sie die Weisung jeweils zugestellt? Sie können die Weisung auf www.urdorf.ch unter der Rubrik 
"Services" im "Newsletter-Service" als Newsletter-Abonnement digital abonnieren oder unter "Online-Schalter" 
per Post anfordern.

Wir bitten Sie, Ihre persönliche Weisung an die Gemeindeversammlung mitzubringen. Vor Ort werden  
nur wenige Exemplare aufgelegt.
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Traktandenliste

Mit Beschluss vom 22. August 2022 wurden für die Gemeindeversammlung vom Mittwoch,
30. November 2022, folgende Traktanden festgelegt:

  Referent/in Seite
 
 1 Revision der kommunalen Richtplanung Planungs-, Bau- und  4
   Umweltvorstand
   Danilo Follador

 2 Budget 2023 Finanzvorstand  10  
   Thomas Hächler
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1 Revision der kommunalen Richtplanung 
Die Vorlage in Kürze

Der derzeit in Kraft stehende kommunale Richtplan 
stammt aus dem Jahr 2003. Inzwischen bestehen 
neue übergeordnete planerische und gesetzliche 
Grundlagen. Der kommunale Richtplan hat somit 
seinen Planungshorizont überschritten und wird 
den aktuellen Anforderungen nicht mehr gerecht. 
Deshalb muss er angepasst werden. Der Gemein-
derat hat im Sommer 2020 eine breit abgestützte 
Revision angestossen. 

Der kommunale Richtplan ist das strategische 
Führungsinstrument der Gemeinde Urdorf für die 
Raumentwicklung und den Verkehr. Der Richtplan 
beinhaltet die Kapitel «Siedlung», «Landschaft und 
Freiraum», «Verkehr», «Öffentliche Bauten und 
Anlagen» sowie «Energie». Das Kapitel Verkehr 
ist in fünf Teilpläne unterteilt: «Strassenverkehr», 
«öffentlicher Verkehr (ÖV) und kombinierte Mobi-
lität», «Fussverkehr», «Veloverkehr», «Parkierung 
und Güterverkehr». Bei der Erarbeitung wurde ein 

thematischer Schwerpunkt zum Thema «Verkehr» 
gesetzt und dort Bezug genommen auf das parallel 
zur Richtplanung erarbeitete kommunale Gesamt-
verkehrskonzept (GVK). 

Bei Annahme der Richtplanvorlage durch die  
Gemeindeversammlung folgt anschliessend die 
Genehmigung durch die Zürcher Baudirektion. 
Diese hat die Revision des kommunalen Richt-
plans im Rahmen der Vorprüfung als rechtmässig, 
zweckmässig und angemessen beurteilt. Die Fest-
legungen im kommunalen Richtplan entfalten eine 
behördenverbindliche Wirkung. Mit dem zustim-
menden Beschluss der Gemeindeversammlung 
wird der Gemeinderat angewiesen, die Gemein-
deentwicklung im Sinne des kommunalen Richt-
plans fortzuführen, die Bau- und Zonenordnung 
entsprechend zu überarbeiten und Einzelprojekte 
in Abstimmung auf die Richtplanfestlegungen um-
zusetzen.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 30. November 2022, der Richtplanvorlage, 
datiert 5. September 2022, zuzustimmen, den kommunalen Richtplan von 2003 aufzuheben und den 
Gemeinderat zu ermächtigen, Änderungen an der Vorlage in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, sofern 
sich solche Änderungen als Folge der kantonalen Genehmigungsverfügung und/oder von Gerichtsent-
scheiden im Rechtsmittelverfahren als notwendig erweisen.

Urdorf,  5. September 2022

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber

Sandra Rottensteiner Urs Keller



5

1 Revision der kommunalen Richtplanung  
Die Vorlage im Detail

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
L

Erwägungen:

Der kommunale Richtplan ist das strategische 
Führungsinstrument der Gemeinde Urdorf für die 
Raumentwicklung und den Verkehr. Mit diesem In-
strument wird die langfristige und räumliche Ent-
wicklung koordiniert und gesteuert. Zudem wer-
den die verkehrlichen Infrastrukturen definiert. Der 
kommunale Richtplan hat einen Planungshorizont 
von ca. 15 bis 20 Jahren und bildet die grundle-
gende Basis für die daran anschliessende kommu-
nale Nutzungsplanung (Bau- und Zonenordnung).

Der kommunale Richtplan stellt die Abstimmung 
mit den übergeordneten planerischen Vorgaben 
(kantonaler Richtplan, regionaler Richtplan etc.) 
sicher und nimmt gleichzeitig die Bedürfnisse, Ziel-
setzungen und Strategien der Gemeinde Urdorf 
auf. Er enthält verbindliche Festlegungen für die 
Behörden aller Stufen, ist aber weder parzellen-
scharf noch grundeigentümerverbindlich. 

Eine zentrale Grundlage für die Richtplanrevision 
ist das Leitbild des Gemeinderates «Urdorf 2030». 
Es fasst als informelles Planungsinstrument die 
Haltung des Gemeinderates zu unterschiedlichen 
Bereichen der Entwicklung von Urdorf zusammen 
und ist mit den formulierten Zielen und Stossrich-
tungen die konzeptionelle Grundlage für die Revi-
sion des Richtplans.

Der derzeit in Kraft stehende kommunale Richtplan 
stammt aus dem Jahr 2003. Inzwischen bestehen 
neue übergeordnete planerische und gesetzliche 
Grundlagen (revidiertes Raumplanungsgesetz, 
kantonaler und regionaler Richtplan, kantonales 
Planungs- und Baugesetz sowie zugehörige Ver-
ordnungen). Der kommunale Richtplan hat somit 
seinen Planungshorizont überschritten und wird 
den aktuellen Anforderungen nicht mehr gerecht. 
Deshalb muss er angepasst werden.

Die Projektleitung für die Revision des kommunalen 
Richtplans übernahm eine thematische Kerngrup-
pe der Gemeinde, bestehend aus drei Vertretungen 
des Gemeinderats und der Verwaltung. Um den 
kommunalen Richtplan breiter abzustützen, wurde 
eine Arbeitsgruppe gebildet, welche die Arbeiten 
inhaltlich und politisch begleitete. In dieser wirkten 
Vertretende aus dem Gemeinderat und der Ver-
waltung sowie ein von der Gemeinde beauftragter 

Fachexperte mit. Der gesamte Gemeinderat verab-
schiedete fortlaufend die wichtigsten Meilensteine 
der Revision. Der Bevölkerung sowie weiteren In-
teressierten standen verschiedene Möglichkeiten 
zur Verfügung, sich zur laufenden Planung zu äus-
sern und sich einzubringen.

Bei der Erarbeitung wurde ein thematischer Schwer-
punkt zum Thema «Verkehr» gesetzt und dort Be-
zug genommen auf das parallel zur Richtplanung 
erarbeitete kommunale Gesamtverkehrskonzept 
(GVK). In komplexen Situationen mit einem hohen 
Siedlungsdruck und knappen Verkehrskapazitäten 
empfiehlt der Kanton, ein GVK als Grundlage für 
den kommunalen Richtplan «Verkehr» zu erarbei-
ten. Während der Richtplan vorwiegend infrastruk-
turelle Aspekte aufnimmt, wird mit dem GVK ein 
Schwerpunkt auf dem strategischen und konzep-
tionellen Rahmen für Massnahmen gelegt. Dazu 
gehört beispielsweise eine umfassende Analyse in 
Bezug auf Stärken, Schwächen, die Betrachtung 
der Verkehrsnachfrageseite sowie eine detaillier-
tere Herleitung von Massnahmen zu Mobilität und 
Verkehr. Das GVK selbst ist Teil der strategischen 
Ebene ohne formalisierten Genehmigungsprozess 
für eine behördenverbindliche Festsetzung der In-
halte. Es wird behördenseitig als Grundlage für den 
Richtplan zustimmend zur Kenntnis genommen.

Bestandteile des Richtplans: 

n Richtplantext, gegliedert in die thematischen 
 Kapitel «Siedlung», «Landschaft und Freiraum», 
 «Verkehr», «Öffentliche Bauten und Anlagen»  
 sowie «Energie» 

n Richtplankarte Verkehr in den fünf Teilplänen 
 Strassenverkehr, öffentlicher Verkehr (ÖV) und 
 kombinierte Mobilität, Fussverkehr, Veloverkehr,  
 Parkierung und Güterverkehr 

n Richtplankarte Siedlung, Landschaft und Frei- 
 raum, Öffentliche Bauten und Anlagen, Energie

n Erläuterungsbericht, mit ergänzenden Informa- 
 tionen zu den Aussagen im behördenverbind- 
 lichen kommunalen Richtplan, zur besseren  
 Nachvollziehbarkeit

n Bericht zu den Einwendungen
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Kürze: 

n In Urdorf wohnen im Jahr 2040 rund 12'000  
 (2020: 10'000) Personen und es sind rund 7’700  
 (2018: 6'400) Personen beschäftigt. Die zusätz- 
 lichen Einwohnerinnen und Einwohner sind  
 zum Grossteil in den bereits bestehenden Bau- 
 zonen angesiedelt. Das Beschäftigtenwachs- 
 tum hat vorwiegend in den Wirtschaftsräumen  
 Urdorf-Nord und Bergermoos stattgefunden. 

n Das Bevölkerungswachstum von Urdorf orien- 
 tiert sich an übergeordneten Vorgaben, bewegt  
 sich jedoch bewusst darunter.

n Urdorf weist eine gut durchmischte Bevölke- 
 rungsstruktur auf und bietet für alle Genera- 
 tionen und Haushaltsformen ein hochwertiges  
 und attraktives Wohnumfeld.

n Urdorf verfügt über eine ausgewogene Struk- 
 tur von Industrie-, Gewerbe-, Handels- und 
 Dienstleistungsbetrieben.

n Eine qualitätsvolle, klimaneutrale und hitze- 
 angepasste Siedlungsentwicklung stärkt die  
 Standortattraktivität von Urdorf. Die dadurch  
 erzeugte Verkehrsnachfrage wird gegenüber  
 der heutigen Nachfrage überproportional von  
 ÖV und Fuss- und Veloverkehr (FVV) aufge- 
 nommen.

n Die vorhandenen Reserven in bestehenden 
 Bauzonen sind genutzt, an geeigneten Lagen  
 hat eine qualitativ hochwertige bauliche Ver- 
 dichtung stattgefunden. Flächen für eine Neu- 
 entwicklung sind nur vereinzelt eingezont.

n Urdorf erhöht primär die Nutzerdichte (Einwoh- 
 ner und Beschäftigte pro Fläche).

n Die räumliche Entwicklung orientiert sich am 
 Grundsatz der Nachhaltigkeit. Sie stärkt die  
 wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie die ge- 
 sellschaftliche Solidarität und senkt den Um- 
 welt- und Ressourcenverbrauch auf ein dauer- 
 haft tragbares Niveau.

n Die innere Landschaft (Landschaft im Sied- 
 lungsgebiet) und die äussere Landschaft (Land- 
 schaft ausserhalb des Siedlungsgebiets) tragen  
 in Urdorf zu einer hohen Standortattraktivität  
 und Lebensqualität bei.

n Die unterschiedlichen Schutz- und Nutzungs- 
 interessen betreffend Natur, Landschaft, Wald, 

  Gewässer, Landwirtschaft und Naherholung  
 sind sorgfältig abgewogen und in der Planung  
 berücksichtigt. 

n Die stark durchgrünte Siedlungsstruktur von  
 Urdorf bleibt erhalten und wird gestärkt.

n Das weit verzweigte Gewässernetz wird als  
 Merkmal von Urdorf stärker in Wert gesetzt. 

n Die Voraussetzungen für die Biodiversität sind  
 in der inneren und äusseren Landschaft mit  
 einem Netz aus naturnahen Lebensräumen ver- 
 bessert.

n Die innere Landschaft ist klimawirksam gestal- 
 tet und vorhandene lokalklimatische Vorausset- 
 zungen sind berücksichtigt und werden genutzt.

n Die Übergänge zwischen innerer und äusserer  
 Landschaft sind unter Berücksichtigung von  
 Ortsbau und Landschaft sorgfältig und ökolo- 
 gisch wertvoll gestaltet.

Der Richtplan Verkehr in Kürze: 

n Die Verkehrsnachfrage von Bevölkerung und 
 Beschäftigten in Urdorf wird zunehmend auf  
 flächeneffiziente und umweltschonende Ver- 
 kehrsmittel verlagert. Die Gemeinde Urdorf  
 nimmt dabei eine aktive Rolle ein.

Dazu werden folgende Zielwerte für den Quell-, 
Ziel- und Binnenverkehr von Urdorf mit Horizont 
2040 definiert:

n Wachstum des motorisierten Individualverkehrs  
 (MIV) um maximal 10 %: Das Verkehrswachs- 
 tum im MIV wird auf maximal 10 % der heute mit  
 dem MIV zurückgelegten Wege begrenzt, was 
 zu einer anteilmässigen Gesamtreduktion des  
 MIV führt.

n Erhöhte ÖV-Anteile auf der Relation mit der  
 Stadt Zürich: Auf der Relation Urdorf – Stadt  
 Zürich werden insgesamt mindestens 35 bis 40 %  
 aller Wege über den ÖV abgewickelt. Dabei  
 wird zwischen den benachbarten Stadtquartie- 
 ren Altstetten und Albisrieden (mind. 30 %) und  
 der restlichen Stadt Zürich unterschieden (mind.  
 45 %). 

n Erhöhte ÖV-Anteile zu den benachbarten Lim- 
 mattaler Gemeinden: Auf den Relationen  
 Urdorf – Dietikon und Urdorf – Schlieren werden  
 mindestens 35 % aller Wege durch den ÖV abge- 
 wickelt. 



7

 T
R
A
K
T
A
N
D
U
M
 1
 I
M
 D
E
T
A
I
Ln Mehr Veloverkehr im Quell-/Zielverkehr zu den  

 Nachbargemeinden im Limmattal und von resp.  
 nach Birmensdorf: Die Bedeutung des gemein- 
 deüberschreitenden Veloverkehrs wird gemäss  
 der topographischen Lage deutlich zunehmen.  
 Mit dem Velo werden 20 % der Wege von resp.  
 zu den Nachbargemeinden Schlieren, Dietikon  
 und Birmensdorf abgewickelt. 

n Zunahme des Fuss- und Veloverkehrs innerhalb  
 von Urdorf (Binnenverkehr): Mind. 60 % der  
 Wege im Binnenverkehr werden über den Fuss-  
 und Veloverkehr abgewickelt. Dazu gehören  
 Pendler-, Freizeit- und Einkaufsfahrten.

Strassenverkehr, Ziele:

n Die grossen Verkehrsströme sind auf den Haupt- 
 achsen kanalisiert. 

n Der Strassenraum weist eine hohe Sicherheit  
 für alle Nutzenden auf und ist siedlungsverträg- 
 lich gestaltet. Die Bedürfnisse der unterschied- 
 lichen Verkehrsteilnehmenden sind berücksich- 
 tigt.

Öffentlicher Verkehr, Ziele: 

n Urdorf verfügt über ein attraktives ÖV-Angebot  
 mit hoher Zuverlässigkeit und direkten und  
 schnellen Verbindungen zu den wichtigen Zie- 
 len in der Region.

Fuss- und Veloverkehr, Ziele:

n Urdorf verfügt über zusammenhängende und  
 direkte Fuss- und Velowegnetze, deren Benut- 
 zung attraktiv und sicher ist.

Kombinierte Mobilität, Ziele:

n Die wichtigsten ÖV-Haltestellen sind als inter- 
 modale Verkehrsdrehscheiben ausgestaltet und  
 ermöglichen eine attraktive Verknüpfung diver- 
 ser Mobilitätsangebote.

Parkierung, Ziele:

n Die Parkierung im MIV ist abgestimmt auf den  
 Gesamtverkehr und weiteren Ansprüchen im  
 öffentlichen Raum.

Güterverkehr, Ziele:

n Die Wohngebiete werden minimal durch den  
 strassenseitigen Güterverkehr beeinträchtigt.  
 Bedeutende Warenströme werden nach Mög- 
 lichkeit gebündelt und über den Schienenver- 
 kehr abgewickelt.

Der Richtplan Energie sowie öffentliche Bauten 
und Anlagen in Kürze: 

Gesamtstrategie Energie - Bis 2040 verfolgt Urdorf 
folgendes Gesamtziel:

n Urdorf strebt eine wirtschaftliche und umwelt- 
 freundliche Energieversorgung, eine effiziente  
 Energienutzung und eine Senkung der CO2- 
 Emissionen an, mit dem langfristigen Ziel der  
 Klimaneutralität im Jahr 2050.

Der vom Gemeinderat bereits genehmigte Ener-
gieplan dient als Grundlage für eine nachhaltige 
Energieversorgung und ist ebenso ein behörden-
verbindliches Instrument. Die kommunale Ener-
gieplanung besteht aus einer Synthesekarte, dem 
Energieplan und einem erläuternden Bericht. Die 
Synthesekarte enthält Angaben zu den bestehen-
den Wärmeinfrastrukturen sowie den zusätzlich 
nutzbaren Wärmepotenzialen. Die Baudirektion 
des Kantons Zürich hat am 30. März 2021 den vom 
Gemeinderat beschlossenen Energieplan geneh-
migt. Dieser ist damit rechtsgültig und als ergän-
zendes Instrument zum Richtplan in der Entwick-
lung von Urdorf behördenverbindlich anzuwenden.

Gesamtstrategie Öffentliche Bauten und Anlagen - 
Bis 2040 verfolgt Urdorf folgendes Gesamtziel:

n Die öffentlichen Bauten und Anlagen leisten  
 einen Beitrag zur Versorgung der Gemeinde mit  
 öffentlichen Dienstleistungen.

Mitwirkung, öffentliche Auflage und Anhörung: 

Der Bevölkerung sowie weiteren Interessierten 
standen nebst der formellen öffentlichen Auflage 
verschiedene informelle Möglichkeiten offen, sich 
zur Planvorlage zu äussern und sich einzubringen. 

In einem ersten Schritt wurden im März und April 
2021, mittels Online-Befragung, die Anliegen und 
Bedürfnisse der Bevölkerung und weiteren Interes-
sierten abgeholt. Dabei stand die aktuelle Situati-
on in Urdorf im Vordergrund. Die Rückmeldungen 
unterstützten die Erarbeitung des kommunalen 
Richtplans. Insgesamt gingen Rückmeldungen mit 
850 Antworten und Kommentaren aus 86 Stellung-
nahmen ein. Neben Privatpersonen nahmen auch  
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Die erhaltenen Rückmeldungen wurden inhaltlich 
geprüft und flossen in die weitere Erarbeitung des 
kommunalen Richtplans ein, insbesondere in die 
räumliche Analyse und den Entwurf von Zielen und 
Stossrichtungen.

Nach dem Vorliegen des Entwurfs zu Zielen und 
Stossrichtungen des kommunalen Richtplans fand 
im Juni 2021 in der Mehrzweckhalle Zentrum eine 
Austauschveranstaltung mit moderierten Themen- 
tischen statt. Die Resultate aus der digitalen Um-
frage wurden präsentiert sowie Inputs zur ge-
planten räumlichen Entwicklung abgeholt und 
diskutiert. Die rund 65 Teilnehmenden konnten 
Massnahmenideen einbringen. Die Inhalte wurden 
anschliessend aufbereitet, geprüft und sind, wo für 
diese Vorlage von Relevanz, sowie möglich und 
sinnvoll, in die weiteren Schritte eingeflossen. 

Der Gemeinderat hat am 8. November 2021 den 
Entwurf des kommunalen Richtplans im Sinne von 
§ 7 PBG zur Anhörung bei den nebengeordneten 
Planungsträgern und der öffentlichen Auflage ver-
abschiedet. Am 7. Dezember 2021 fand eine öf-
fentliche Informationsveranstaltung statt, um die 
interessierte Bevölkerung aus erster Hand über 
die Inhalte in Kenntnis zu setzen. So erhielten die 
Interessierten einen Überblick über das erarbeite-
te Produkt und die darin definierten Massnahmen. 
Vor, während und nach der Veranstaltung blieb 
Raum für Fragen.

Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Auf-
lage wurde der Richtplanentwurf vom 13. Januar 
bis zum 14. März 2022 öffentlich aufgelegt. Dieses 
Mitwirkungsverfahren stiess auf Interesse. Insge-
samt gingen im Rahmen der öffentlichen Auflage 
und Anhörung 65 Rückmeldungen mit rund 1’230 
verschiedenen Einzelanliegen ein. Neben einigen 
Ortsparteien und drei Verbänden haben zahlreiche 
Privatpersonen Anträge formuliert. Parallel zur öf-
fentlichen Auflage wurden auch die neben- und 
übergeordneten Planungsträger angehört. Von 
den sechs grenzanstossenden Gemeinden haben 
Bergdietikon, Rudolfstetten, Uitikon, Schlieren und 
Dietikon auf eine Stellungnahme verzichtet, einzig 
Birmensdorf hat eine Stellungnahme eingereicht. 
Die Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZPL) hat 
ebenfalls eine Stellungnahme eingereicht, jedoch 
auf konkrete Anträge verzichtet. 

Wo möglich und sinnvoll, fanden die eingereichten 
Anliegen und Änderungsanträge Eingang in die 
überarbeitete Richtplanvorlage, welche der Ge-
meindeversammlung zur Beschlussfassung vorge-
legt wird. Es werden nur Einwendungen behandelt, 
die sich auf Gegenstände der Vorlage beziehen. 

Über die nicht berücksichtigten Einwendungen gibt 
der entsprechende Bericht Auskunft.

Kantonale Vorprüfung: 

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 8. No-
vember 2021 die Richtplanvorlage zuhanden der 
öffentlichen Auflage und kantonalen Vorprüfung 
durch das Amt für Raumentwicklung (ARE) ver-
abschiedet und freigegeben. Die Vorlage wurde 
durch das ARE vorgeprüft und mit Vorprüfungsbe-
richt vom 28. Februar 2022 detailliert beurteilt.

Es wird seitens Kanton begrüsst, dass es einen 
Teilplan Veloverkehr gibt und die kantonalen Ver-
bindungen inkl. Hierarchiestufen übernommen und 
mit kommunalen Verbindungen ergänzt wurden. 
Auch wird ausdrücklich das systematische Vorge-
hen der Erarbeitung des Richtplans durch die Ge-
meinde Urdorf und die darin vorgenommene Ge-
samtsicht über den Verkehr hinaus begrüsst. Der 
Erarbeitungsprozess zeige eine profunde und vor-
bildhafte Partizipation der Bevölkerung auf.

Es wurde festgehalten, dass mit den vorliegenden 
Richtplanunterlagen die notwendige Gesamtschau 
über das gesamte Gemeindegebiet vorliegt, wobei 
die Argumentationen nachvollziehbar und schlüs-
sig hergeleitet sind. Die Vorgaben der überkommu-
nalen Richtpläne insbesondere im Bereich Siedlung 
werden erfüllt. Auch wird dem Handlungsbedarf in 
den einzelnen Handlungsräumen des kantonalen 
Raumordnungskonzeptes entsprochen und die ur-
banen Handlungsräume werden gestärkt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, 
dass die Revision des kommunalen Richtplans  
Urdorf durch das ARE eine weitgehend positive 
Beurteilung erhält und die Vorlage als rechtmässig, 
zweckmässig und angemessen gemäss § 5 Abs. 1 
PBG definiert wird.

Auswirkungen:

Bei Annahme der Richtplanvorlage durch die  
Gemeindeversammlung folgt die anschliessende 
Genehmigung durch die Zürcher Baudirektion.

Die Festlegungen im kommunalen Richtplan ent-
falten eine behördenverbindliche Wirkung. Mit 
dem zustimmenden Beschluss der Gemeindever-
sammlung wird der Gemeinderat angewiesen, die 
Gemeindeentwicklung im Sinne des kommunalen 
Richtplans fortzuführen, die Bau- und Zonenord-
nung entsprechend zu überarbeiten und Einzelpro-
jekte in Abstimmung auf die Richtplanfestlegungen 
umzusetzen. Die kommunale Richtplanung selbst 
verursacht noch keine unmittelbaren Folgekosten. 
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kann finanzielle Konsequenzen haben. Allerdings 
lassen sich diese im jetzigen Zeitpunkt nicht be-
ziffern, weil die Inhalte der Richtplanung konzep-
tionellen Charakter haben und die detaillierte Um-
setzung in einer weiteren Planungsstufe oder in 
Einzelprojekten zu konkretisieren ist. Liegen die  
finanziellen Effekte vor, fliessen diese in die jähr-
liche Budgetierung ein.

Würdigung des Gemeinderates:

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass der vorlie-
gende kommunale Richtplan angemessen ist und 
für die Koordinierung und Steuerung der langfri-
stigen und räumlichen Entwicklung eine sehr gute 
Basis darstellt, welche auf realistischen Zukunfts-
aussichten nach heutigem Kenntnisstand beruht. 

Ebenso werden die verkehrlichen Infrastrukturen 
definiert. Der kommunale Richtplan hat einen Pla-
nungshorizont von ca. 15 bis 20 Jahren und bildet 
die grundlegende Basis für die daran anschlies-
sende Revision der kommunalen Nutzungsplanung 
(Bau- und Zonenordnung). Gleichzeitig nimmt er 
die Bedürfnisse, Zielsetzungen und Strategien der 
Gemeinde Urdorf auf. Mit dem Richtplan liegt die 
notwendige Gesamtschau über das gesamte Ge-
meindegebiet vor, welche insbesondere auch eine 
Antwort auf aktuelle Herausforderungen bezüglich 
Verkehr, Lärm, Umwelt-Nachhaltigkeit und Ener-
gieversorgung gibt.

Alle Unterlagen zum Traktandum sind ab so-
fort auf der Webseite der Gemeinde Urdorf  
(www.urdorf.ch), unter dem Stichwort "Richtplan", 
verfügbar.  
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2.  Politische Gemeinde: Budget 2023  
Die Vorlage in Kürze

Im Budget 2023 wird bei einem Aufwand von 
Fr. 78'841'800 und einem Ertrag von Fr. 80'890'800 
mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 2'049'000 ge-
rechnet.

Dieser wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Im 
Budget 2022 wurde ein Aufwandüberschuss von 
Fr. 2'374'300 ausgewiesen. Das Ergebnis ver-
bessert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget 
im Wesentlichen aufgrund der höheren Gemein-
desteuern inklusive frühere Jahre und Steueraus-
scheidungen (Fr. + 3'800'000) und dem, aufgrund 
des gestiegenen Kantonsmittels der Steuerkraft, 
höheren Finanzausgleich (Fr. + 1'800'000). Nega-
tiv beeinflusst wird das Budget durch höhere Auf-
wendungen in der Funktion Bildung (Fr. + 828'000), 
insbesondere im Bereich der Sonderschulung und 
im Unterhalt der Schulliegenschaften. Ausserdem 
wurden, über alle Funktionen, die Energiekosten 
um rund 30 % höher budgetiert (Fr.  + 380'000). 
Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen sowie der vorläufigen Zahlen 
der laufenden Periode wird der einfache Steu-
erertrag (100 %) für die Steuerperiode 2023 auf 
Fr.  27'500'000 erhöht (Vorjahr 25'000'000).

Das Budget 2023 und die Finanzplanung für die 
nächsten Jahre erlauben eine Reduktion des Steu-
erfusses von 118 % auf 115 %. Auf eine weiter-
gehende Reduktion wird derzeit verzichtet, da die 
langfristigen Investitionen noch nicht abschlies-
send abschätzbar sind (bsp. Schulraum, Sportan-
lage, Energiemassnahmen). Zudem ist auch der 
finanzielle Effekt externer Faktoren, wie Inflation, 
globale Konflikte, Pandemie etc., nicht abschlies-
send abschätzbar. 

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen 
in der Höhe von Fr. 7'565'000 geplant. Gesamt-
haft resultieren ordentliche Abschreibungen in der 
Höhe von Fr. 3'347'400. Die Verschuldung des 
Finanzhaushaltes wird um rund Fr. 2.5 Mio. an-
steigen. Im Finanzvermögen sind keine Verände-
rungen geplant.

Der Bilanzüberschuss von Fr. 56'347'625 per 
31. Dezember 2021 wird sich unter Berücksichti-
gung der Budgets 2022 und 2023 per 31. Dezem-
ber 2023 auf Fr. 56'022'325 reduzieren. 

 
Die Zahlen im Überblick Budget 2023 Budget 2022 Differenz

Ordentlicher Aufwand -78’841’800 -75’734’900 -3’106’900
Ordentlicher Ertrag 80’890’800 73'360'600 7’530’200
Ergebnis Erfolgsrechnung 2’049’000 -2’374’300 4’423’300

Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0
Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0
Ergebnis Erfolgsrechnung 2’049’000 - 2’374’300 4’423’300
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2 Politische Gemeinde: Budget 2023  
Die Vorlage im Detail 

Entwicklung Rechnungsergebnis

Entwicklung Selbstfinanzierung in %

B = Budget Bemerkung: 
P = Finanzplanung Es werden keine Vorjahreszahlen gezeigt. Die Budgetierung und Finanzplanung 
 für die Einheitsgemeinde startet ab 01.01.2022. 
 Die Budgetzahlen 2022 sind aus der Finanzplanung und beinhalten schon das  
 definitive Resultat der Jahresrechnung 2021 und die projizierten Zahlen der  
 Jahresrechnung 2022.
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B = Budget Bemerkung: 
P = Finanzplanung Es werden keine Vorjahreszahlen gezeigt. Die Budgetierung und Finanzplanung 
 für die Einheitsgemeinde startet ab 01.01.2022. 
 Die Budgetzahlen 2022 sind aus der Finanzplanung und beinhalten schon das  
 definitive Resultat der Jahresrechnung 2021 und die projizierten Zahlen der  
 Jahresrechnung 2022.

Entwicklung Eigenkapital

Entwicklung Nettoschuld
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1.  Antrag zum Budget 

 Der Gemeinderat hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Urdorf genehmigt. Das Budget weist  
 folgende Eckdaten aus:

 Erfolgsrechnung  Gesamtaufwand Fr.   78’841’800.00 
  Gesamtertrag  Fr.   49’265’800.00 
  Zu deckender Aufwandüberschuss  Fr.   29’576’000.00 

 Investitionsrechnung  
 Verwaltungsvermögen  Ausgaben Verwaltungsvermögen  Fr.   8’415’000.00 
  Einnahmen Verwaltungsvermögen  Fr.  850'000.00 
  Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  Fr.   7’565’000.00 

 Investitionsrechnung  
 Finanzvermögen  Ausgaben Finanzvermögen  Fr. -
  Einnahmen Finanzvermögen  Fr. -
  Nettoinvestitionen Finanzvermögen  Fr. - 

 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde  
 Urdorf zu genehmigen. 

2.  Antrag zum Steuerfuss

 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Fr. 27’500’000.00 
 Steuerfuss   115 %

 Erfolgsrechnung Zu deckender Aufwandüberschuss Fr.  29’576’000.00
  Steuerertrag bei 115 % Fr.  31’625’000.00 
  Ertragsüberschuss Fr.  2’049’000.00 

 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf  
 115 % (Vorjahr 118 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Urdorf, 19. September 2022

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber

Sandra Rottensteiner Urs Keller
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Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1.  Antrag zum Budget 

 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Urdorf in der  
 vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 19. September 2022 geprüft. Das Budget weist  
 folgende Eckdaten aus:

 Erfolgsrechnung  Gesamtaufwand Fr.   78’841’800.00 
  Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr Fr.   49’265’800.00 
  Zu deckender Aufwandüberschuss  Fr.   29’576’000.00 

 Investitionsrechnung  
 Verwaltungsvermögen  Ausgaben Verwaltungsvermögen  Fr.   8’415’000.00 
  Einnahmen Verwaltungsvermögen  Fr.  850'000.00 
  Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  Fr.   7’565’000.00 

 Investitionsrechnung  
 Finanzvermögen  Ausgaben Finanzvermögen  Fr. -
  Einnahmen Finanzvermögen  Fr. -
  Nettoinvestitionen Finanzvermögen  Fr. -

 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget finanzrechtlich zulässig, rechnerisch  
 richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemer- 
 kungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der  
 Politischen Gemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2.  Antrag zum Steuerfuss

 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Fr. 27’500’000.00 
 Steuerfuss   115 %

 Erfolgsrechnung Zu deckender Aufwandüberschuss Fr.  29’576’000.00
  Steuerertrag bei 115 % Fr.  31’625’000.00 
  Ertragsüberschuss Fr.  2’049’000.00 

 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das  
 Jahr 2023 auf 115 % (Vorjahr 118 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Urdorf, 5. Oktober 2022

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident Aktuar 

Emanuele Agustoni Marco Menger
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Rechtsmittelbelehrung 

Anfragen

Anfragen von allgemeinem Interesse sind gemäss § 17 des Gemeindegesetzes spätestens zehn Arbeits-
tage vor der Gemeindeversammlung der zuständigen Gemeindevorsteherschaft schriftlich einzureichen.

Stimmberechtigung

An der Gemeindeversammlung sind alle in Urdorf niedergelassenen Schweizerbürgerinnen und Schwei-
zerbürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und in den bürgerlichen Rechten nicht einge-
schränkt sind, stimmberechtigt. Die Niederlassung beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften.

Protokoll

In Gemeindeversammlungen wird Protokoll geführt. Das Protokoll enthält mindestens die Beschlüsse, 
die Wahlergebnisse und die Beanstandungen aus dem Verfahren. Erlasse, allgemeinverbindliche Be-
schlüsse und Wahlergebnisse werden veröffentlicht. 

Rechtsmittel

Die Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte kann innert 5 Tagen schriftlich mit Rekurs 
in Stimmrechtssachen gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz geltend gemacht werden. Der Rekurs 
gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften in der Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese 
in der Versammlung von einer stimmberechtigen Person gerügt worden ist. Die Verletzung von über-
geordnetem Recht kann innert 30 Tage schriftlich mit Rekurs gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz 
geltend gemacht werden. Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. In 
Stimmrechtssachen werden Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich aus-
sichtslos ist. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefoch-
tene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. Die Rekursschrift ist beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhof- 
platz 10, 8953 Dietikon, einzureichen. 
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www.urdorf.ch:
Ihr Portal rund um Urdorf
Entdecken und besuchen Sie uns im Internet. Herzlich willkommen in Urdorf!

Online-Reservationen  
für Kurse und Raummieten,  

Kontaktformulare uvm.

Aktuelle Informationen an vorderster Front

Sport- und Freizeitanlagen, 
Bibliothek, Ortsmuseum, 

Vereine uvm.

Informationen zu allen  
Lebenslagen, Schulen,  
Bauland, Immobilien 

Finden leicht gemacht: 
Bedienungsfreundliche Suchfunktion

Gemeinderat, Gemeindeversammlung, 
Kommissionen, Verwaltung und Betriebe

Heute und in Zukunft:
Was beschäftigt die Gemeinde

Abonnieren Sie den Newsletter
massgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse


